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Wien, am 26.2. 1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

GZ: 12.940,/36-11//2/91> 16.12. 1991 S -1291/Sch 

ßetreff;.. Ent'w'urf eines BuneiesgesetzesJ mit eiem eias 
5chuLunterrichtsgesetz ge�ndert wird; 
Entwurt- eines Bundesgesetzes> mi t dem eias 
5chulpflichtgesetz 1985 gedneiert wirei; 

DurchwahL : 

1;78 

Die Pr�sieientenkonferenz eier Laneiwirtschaftskammern Ö'sterreichs 

beehrt sich zum vorgelegten Entwurf einer Novelle zum 5chuLunter­

richtsgesetz wie foLgt 5teLlung zu nehmen: 

Kernpunkt der Novelle ist eiie #neierung der im § 25 5chulunter­

richtsgesetz enthaltenen Rufstiegsklausel dahinJ daß dem 5ch6Ler 

das Flut-steigen mit einem "Nicht gen6genei" genereLL, das heißt 

im Gegensatz zur derzeitigen Rechtslage nicht nur auf ausdr6k­

kLichen Beschluß der LehrerkonferenzJ ermdglicht wereien soll. 

Di ese "Ru fs t).· egsau toma t i k "  kann in kei ner eier eirei vorgeschL age­

nen Varianten gebiLligt wereien: Es ist weeier bildungspolitisch 

n6tzLich noch eiem 5ch6Ler dienLichJ wenn grobe Wissens- und 

VerstdndnisL6cken in eiie ndchste 5chuLstufe mitgenommen wereien, 

da der Lehrstoff der n�chsten 5chuLstufe auf vorangegangenen 

5chuLstufen aufbaut. Es ,,,äre für den Schüler umso schwieriger> 

das im Vorjahr Versäumte nachzuhoLen und zugLeich neue Lehrin­

halte zu verstehen. Die geltende Regelung> wonach eiie Klassen­

konferenz im Einzelfall unter Ber6cksichtigung der Leistungen 
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des 5chULers in den UDrigen PfLichtgegenst�nden Uber das Ruf­

steigen mit einem "Nicht genügend" entscheiden kann, ist reLativ 

noch vertretbarerJ aLs die nun vorgeschlagenen knderungen. 

Es sei nicht- verschwiegen", daB auch die geLtende Regel..ung be­

tret-t-enä Rufsteigen mit einem "Nicht genrJgend" vor unä seit der 

Einführung schwerwiegenäen Bedenken in dreifacher Richtung be­

gegnet ist: Niveauverluste äer Rusbildung! Demotivierung von 

Lehrern und Ruseinanderentwicklung der praktischen Handhabung 

und damit des Niveaus in den SchuLen. Diese drei Einw�nde haben 

sich als stichhaltig erwiesen. Nun wird in den Erl�uterungen be­

klagtJ daß der geltende § 25 Rbs.2 vom Gesetzgeber als Rusnahme­

vorschrift konzipiert war� die EntwickLung aber anders verlaufen 

sei. Die Praxis an manchen Schulen sei der verbreiteten Erwar­

tung gefoLgt", das Rut-steigen mit einem "Nicht genügend" genereLL 

zu gew�hren. Ruch ein vom Ninisterium im ,Jahr 1990 her­

ausgegebener ErL a/3 (GZ. 13.26 1/'17-I II/4/90) habe an di es er 

unterschiedlichen Praxis der Schulen nichts qe�ndert. 

Das kann nach Ruffassung der Pr�sidentenkonferenz keineswegs 

Rnl.a/3 dafür sein, ein Recht t-ür aL Le zum Rufsteigen trotz "Nicht 

genügend" in einem Pt-Lichtfach zu verankern. VieLmehr muß ver­

Langt werdenJ daß der Charakter der geltenden Rufstiegsregelung 

aLs Rusnahmebestimmung sichergesteLLt wird. Das könnte z.B. 

äurch eine Einfügung in äas Gesetz äahingehend geschehen", äaß 

ein BeSChluß der Klassenkonferenz betreffend Rufsteigen trotz 

eines "Nicht genügend" bei VorLiegen der sonstigen besonderen 

Voraussetzungen hbchstens einmaL pro 5chuLart oder FachrichtungJ 

an allgemeinbildenden hbheren Schulen hbchstens einmaL in der 

Unterstufe und einmal in der Oberstufe mdgLich ist. Vorgeschrie­

ben m/J!3te werden, da/3 der SchUl.er vor Inanspruchnahme der Ruf­

stiegsklausel zu einer WieäerhoLungspr/Jfung anzutreten und damit 

das NaChholen des Lehrstoffes w�hrend der Ferien zu versuchen 

hat. 
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Der vorgeschLagene Aus,veis eines "guten ErfoLges" im ,}ahreszeug' 

nis, der sich im Bereich der ReifeprUfungsvorschriften bew�hrt 

hat, wird begrUBt, 

zy- 5 _2'-Lt arL1el�fL e_,,-,ibi L is i erunq der Lei s t unqs fee; teL L unq " 

§ 78 Abs, -, 1, S atz) : 

Die vorgeschlagene 4nderung Uberzeugt nicht. Wenn die FeststeL­

Lung der Mitarbeit in nicht punktueller Form tragende SJule der 

Leistunsfeststellung ist und bleiben sOlLJ dann ist die bis­

herige FormuLierung "sUjndige Beobachtung der Nitarbeit im 

Un terr ich t" zwei fel L os besser aL s der RnderungsvorschL ag _ Dage­

gen spricht nichtJ daß eine st�ndige Beobachtung im strengen 

Wortsinn sicherlich nicht mbglich und auch nicht sinnvoll ist. 

Der Sinn der FormuLierung ist immerhin eine wiederhol te" lJnger" 

dauernde ausdrückLiche Beobachtung der Nitarbeit und deren Be­

wertung. 

zu 8/ '10 und .. J __ �LJ��-!.ßerp Form der Arqei t�_'1g Abs. 2 und § 2"1).-

Die vdLlige Beseitigung der Beurteilung der JuBeren Form der 

ArL1eiten ist mindestens fUr den Pflichtschulbereich schon bisher 

problematisch. Das Gesetz soLLte eine Beurteilung der Jußeren 

Form der Arbeit fur den Pflichtschulbereich einschließlich der 

Unterstuf'e der AHS grundsJtzLich verLangen und der Unterrichts­

minister h�tte diese in der Leistungsbeurteilungsverordnung 

(§"19)J wenn auch groBzugig unter Berücksichtigung der verschie­

denen Arbeitsstile von SchULernJ vorzuschreiben. Die volLst�ndi­

ge VernachL�ssigung der duBeren Form der Arbeiten schon in der 

Pflichtschule fUhrt oft zu unakzeptablen Darbietungen von Schul­

absolventen im Berufsleben. 
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Die im ReiFepr0Fungszeugnis bewJhrte Rusweisung des guten ErFol­

ges steLlt eine zusatzLiche Motivation F0r 5chiller und 5ch0Le­

rinnen dar, weshalb ihre generelle EinFilhrung im Jahreszeugnis 

begrui3t ,vircf. 

;;�.17-19_(Rl!.Fsteiqen mit einem "Nicht IIentJ!lend". -RuFstieqsaufo­

!J.L"i!J. k_,_ § 2 jj_}� 

Wie einleitend ausgeFtJhrt wurde, lehnt die PrdsidentenkonFerenz 

die vorgeschl..agenen Änderungen ab. Bereits die geltende Regelung 

des § 25 Rbs.2 ist sehr problematisch. 5ie ist ein Punkt mit 

negativer 5ignal wirkung in einer Reihe von schulpolitischen Maß­

nahmen der Vergangenheit, die zu den jetzt bekLagten Unzukömm·­

Lichkeiten im BILdungswesen geFtJhrt haben: NiveauverLusteJ Ma­

turan tenschwemme, mangeL nde 5 tudi ert-,jhigkei t von Hochschill ern, 

Massenuniversitdt mit TrittbrettFahrern, tJberlange 5tudiendauer� 

hohe drop out-Rate an den Universitdten, RusLaugung und Abwer­

tung der HauptschuLe, Lehrlings- und Facharbeitermangel, Finan­

zierungskrise des BILdungswesens und dergLeichen. Die Behebung 

der nun eingestandenen UnzuLdnglichkeit der Rechtslage kann 

nicht darin bestehen, daß ein subjektives Recht der 5chul er auF 

RUf-steigen trotz eines "Nicht genügend" in einem PFLichtgegen­

stand eingerdumt wird, sei es jdhrLich, aLLe 2 Jahre oder einmal 

innerhaLb von '; .Jahren. Ein solches f;'echt, auf- Leistungen in 

einem Fach voLLstdndig zu "pFeiFen", 'Iv'urde die genannten Ubel­

stdnde im Bildungswesen noch verstdrken. Wie bereits vorgeschla­

gen wurde, muß die Lösung darin bestehen, die ursprilngLiche 

Absicht des Gesetzgebers, es milsse sich um eine Ausnahmeregelung 

FtJr begrilndete FdlLe handeln., durch eine bessere Formulierung 

sicherzustellen. Eine ALternative dazu wdre die 5treichung des 

§ 25 AtJs . 2. 
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Der Grundgedanke der besonderen BerUcksichtigung LeistungswiLli­

ger Schüler wird begrUBt. Fraglich ist aLlerdings/ ob der voLl­

stdndige WegFall der Terminsperre bei der ExternistenprUFung 

ei n r.i eh tiger Anwendungs tal l d:ieses Grundgedankens ist. Wenn 

ein SchUler im ersten Bildungsweg argen SchiFFbruch erleidet.! 

wird er grbßere Zeitverluste in der Rusbildung im zweiten BiL­

dungs weg , z.B. Uber eine Fernschule mit anschließender Externi-

stenpruFung/ kaum unbegrenzt wettmachen kbnnen. 

25 AbschriFten dieser Stellungnahme werden wunschgemdß gleich­

zeitig dem Prdsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Pras iden t : Der GeneraLsekretdr: 

"ez. Oiol. Irr). Dr. ��hrr.bergof H \ ,} .. 
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